B wie das Bachmann-Tribunal

Es ist Klagenfurt. Es ist der Saal des Bachmann-Preises. Es ist draußen Regen. Es ist drinnen eine künstliche Beleuchtung. Es ist ein saalvoll Zuhörer, eine handvoll Lesende und eine bankvoll Juroren, insgesamt sieben an der Zahl, einschließlich dem Vorsitzenden.

AUTOR:
........ in den erlauchten Morgen aufgegangen. Ginger erhob sich, stellte ihre O-Beine unter eine gelbe Neonröhre. Der soeben geborene Schatten warf sich wie eine Nymphomanin auf einen kleinen gestreiften Käfer. Die Wand des Wolkenkratzers war weiß geworden, als hätte sie es etwas mit der Situation zu tun, als hätte sie irgendetwas beeinflussen können, irgendetwas verändern, irgendetwas verformen, was längst unveränderbar geworden war, nicht nur in ihren Augen, nicht nur in ihrem Herzen, nicht nur in der Stille ihres Schweigens. Da dreht sie sich um und hauchte ihr „Nie wieder, niemals wieder“ in die Stadt zurück.

Es ist Applaus.

1. Juror:
Ich dränge mich vor. Ich werde beginnen. Für mich haben wir es hier mit dem Werk eines Suchenden zu tun, der versucht, die gestellte Problematik einem Ziele zuzuführen. Gar nicht schlecht gelungen, wenngleich der Satzbau an einigen vielen Stellen Änderungen durchaus zulassen würde. Ich erinnere uns zurück an den vielleicht sechsten oder siebenten Satz, da hätte es doch gleich eine Vervielfachung des Spannung gegeben, hätte man dieses glaublich nebensächliche Wörtchen dorthin nicht sofort nach das Subjekt gestellt, sondern sich Zeit gelassen für einen geeigneteren Augenblick. Doch, die Jugend gibt hier unserem Auto recht. Das Vorrecht der jungen Autoren ist es doch, Fehler zu begehen. Sie dürfen es noch. Wir arrivierten hätten nicht mehr den Mut noch die Kraft dazu. Ja, vielleicht am Ende meiner Expertise noch etwas Kritisches. In den Augen des Lesers, in seiner Vorstellungskraft und seiner ungezügelten Phantasie darf eine Nymphomanin nicht, wie zum Beschluss verfasst, O-Beine haben. Aber auch hier wieder das Vorrecht unseres jungen Autoren, Fehler machen zu dürfen. Als Ganzes betrachtet, ein sehr homogenes, um nicht zu sagen heterogenes Werk, das ich sehr gerne gehört habe, auch wenn ich gerne das eine oder andere Details gerne anders gehört hätte.

2. JUROR:
Was mich an dieser Kurzgeschichte stört, ist die Tatsache, dass der Pastor, oder der Mönch – was war es nun gleich? – eine Hündin an der Leine führt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Autor hier ein Symbol verwenden möchte, will er überschweifen, soll die Hündin das Pseudonym für eine Nonne sein, oder gar die Köchin, vergreift sich dieses tierische Symbol womöglich gar am Begriff der Sodomie? Das ist meine Hauptfrage an den Jungautor, weshalb eigentlich kein Hund, sondern eine Hündin. Will der Autor hier eine Verschmelzung mit dem Begriff der Homosexualität umschreiben oder gar vermeiden, sucht er der Konfrontation zu entweichen? Die Auflösung dieses Symbols, falls es eines gewesen ist, blieb für mich unbeantwortet im Raum stehen, praktisch alleine, praktisch verlassen. Andererseits glaube ich im Gegensatz zu meinem Vorredner, dass eine Nymphomanin aus gegebenem Anlasse sehr wohl O-Beine haben darf, vielleicht sogar haben muss, um ihrer Neigung auch die körperlichen Befugnisse zuteil werden zu lassen. Außerdem erkenne ich in dieser Metapher eine thematisch durchaus gelungene Angleichung, ein Wortspiel sozusagen, mit dem erwähnten, gewölbten etwas abgewinkelten Regenbogen, eben einem Frauenbein, einem o-förmigen Frauenbein ähnlich, genau wie der Jungautor dies beschrieb. Es war alles in allem aber mit Sicherheit nicht das beste Stück, das wir am Ende des Tages gehört haben werden.

3. JUROR:
Gut, sehr gut. Satzbau gut. Thematik gut. Ansprechend. Modern. Sehr ausgefallen und mir gut gefallen war die Beschreibung des alten Mannes mit dem dunkelgrauen Hut, dem etwas schleppenden lautrecischen Gehinke. In dieser Szene eine gut gelungene Anspielung und zum Thema passend. Nicht gefallen hat mir die Anordnung der Atempausen, die zu tyrannisch gewählt und dem Zuhörer frenetisch aufgezwungen wurden. Aber ich bleibe insgesamt dabei, dass es ein gutes Werk war, dessen Gesamteindruck die geringen Abstriche nicht einmal die kleinste Grube graben.

4. JUROR:
Als Frau kehre ich wieder zum Geschlecht der Hündin zurück, das für meine Begriffe zu sanft abgehandelt wurde. Für mich war es weder ein Symbol der Sodomie oder etwas dergleichen, sondern schlichtweg eine Erniedrigung des weiblichen Gattung und geradezu ein Vernichtungsversuch der Emanzipationsbewegung. Statt eines Mönches mit einer Hündin, hätte der Autor auch eine Nonne mit einem Hund spazieren schicken können, aber sein Unterbewusstes tat es nicht, um eben das Weibliche in ein Tier hineinzudiskriminieren. In Anbetracht, dass unsere Jury vorwiegend aus Männern besteht, durchaus nicht unklug und strategisch begabt, aber dennoch ungerecht, aber dennoch unliterarisch. Misslungen war ganz bestimmt der Schluss, dieses Hinhauchen dieser nichtssagenden Worte: Nie wieder, niemals wieder. Diese Nichtbeachtung von Hebung, Senkung, Hebung, Senkung ist ein untrügliches Zeichen einer mangelnden Begabung. Gerade am Ende einer Geschichte bedarf es anderer Worte, bedarf es eines retardierenden Ausdrucks, wie beispielsweise: Nie wieder, mein Freund. Oder: Das sage ich dir: Niemals, niemals wieder. Ich befinde dieses Werk, nein, Werk ist es keines, ich befinde dieses Stück als nicht genügend, nicht genügend durchdacht, nicht genügend vorgetragen, nicht genügend ausgewogen. Die Metrik wurde nahezu nicht berücksichtigt. Es war alles in allem ein frauenfeindliches ... Stück ist ja auch schon zu viel .... ein frauenfeindliches Etwas, weder objektiv, noch nachvollziehbar tatsächlich. Alles in allem einfach miserabel.

5. JUROR: Ich werde meine Stellungnahme sehr kurz halten, meiner Meinung über das Gehört angepasst. Nun, der kafkaeske Einfluss ist nicht zu verleugnen, was die häufige Verwendung der Wörter: gibt, Strafe, gekreuzigt – und besonders am Schluss: Käfer verdeutlicht. Ich denke, dass der Autor durchaus Talent besitzt, die Frage ist nur: wozu? Mehr möchte ich nicht sagen, mehr werde ich nicht sagen, um nicht verletzend zu wirken, was ich durchaus nicht möchte, denn dieser junge Mensch hat mir ja eigentlich nichts getan, außer mir eine halbe Stunde meines Lebens gestohlen zu haben – und da ist er weiß Gott nicht der Erste und wird weiß Gott nicht der Letzte gewesen sein.

6. JUROR:
Es ist viel gesagt. Es ist fast alles gesagt. Ich kann viel Gesagtes doppelt unterstreichen. Ich möchte lediglich die eine Szene noch einmal beleuchten, die hier in die Beurteilung schon mehrmals eingeflossen ist. Das ist die Szene mit dem Mönch und der Hündin, wobei mir das Geschlecht des Hundes nicht wichtig erscheint. Viel wichtiger erachte ich die Frage, weshalb der Mönch mit seiner Hündin die Straße überquert. Warum, das frage ich in die Runde, überqueren die beiden die Straße. Wollen sie einfach nur hinüber? Oder ist die andere Straßenseite eine Umschreibung? Wollen sie gar nicht die Straßenseite ändern, sondern der Mönch sein Leben? Und wenn er gar nicht die Straßenseite, sondern seine Lebensseite ändern möchte, dann frage ich in die Runde: Warum? Ist er unzufrieden? Wenn ja, frage ich in die Runde: Womit? Ist das als Angriff auf den Zölibat zu deuten, oder gar auf etwas anderes? Ich halte das für die Kernfrage der Erzählung, die, wie ich nun beweisen konnte, unbeantwortet blieb, vielleicht weil der Autor hier selbst keine Antwort wusste, vielleicht auch, weil der Autor diese Antwort vom Zuhörer geschenkt bekommen möchte. Ich weiß es nicht und frage in die Runde, ob es irgendwer anderer weiß. Wenn nicht, dann lassen wir es gut sein.

VORSITZENDER: Jungautor, erheben Sie sich. Als Ergebnis der Ausführungen der Juroren komme ich zu folgendem Ergebnis: Sie haben noch zu lernen. Wir verhängen über Sie ein zehnjähriges Erfolgs- und vor allem Veröffentlichungsverbot. Es wird Ihnen untersage an jedweden Preisausschreibung oder Literaturwettbewerben teilzunehmen, oder sich an öffentlichen Lesungen zu beteiligen. Sie haben sich nach Beendigung dieser Dauer wieder hier einzufinden. Als erschwerendes Urteil wird Ihnen Ihr Computer entzogen und Ihnen ein Federhalter und ein Tintenfass verordnet, eine Maßnahme im übrigen, die schon bei Friedrich Schiller zum Erfolg geführt hat, nicht der Entzug des Computers, aber die Verordnung eines Tintenfasses. Gegen dieses Urteil gibt es keine Möglichkeit der Berufung. Treten Sie ab. Der nächste an die Reihe kommende Leser ist ein junger Mann aus Deutschland. Ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. 

